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Erbschaftsteuernachzahlungen aufgrund von Corona

Die Fragen der Fraktion derAfD vom 19. Februar 2021 zum Thema „Erb-
schaftsteuernachzahlungen aufgrund von Corona" werden wie folgt be-
antwortet:

Bei der Erbschaftsteuer macht der Gesetzgeber die umfassenden Be-
günstigungen der betrieblichen Vermögen von 85 % bzw. auf Antrag von
100 % aus verfassungsrechtlichen Gründen von verschiedenen Voraus-
setzungen abhängig. Eine zentrale Voraussetzung und gleichzeitig auch
verfassungsrechtliche Rechtfertigung ist die hier angesprochene Lohn-
summenregelung, mit der Arbeitsplätze - auch in Krisenzeiten - gesichert
werden sollen.

Allerdings führt die Kurzarbeit keineswegs zwingend zu einer Nachver-
Steuerung, weil die Erstattungszahlungen der Bundesagentur für Arbeit
die für die Lohnsummenregelung maßgebenden Zahlungen des Arbeit-
gebers nicht mindern. Dies haben die obersten Finanzbehörden der Län-
der in gleich lautenden Erlassen vom 14. Oktober 2020 klargestellt.

Dem Ministerium der Finanzen sind bislang keine Fälle bekannt, in denen
Unternehmen in Folge der Corona-Pandemie Erbschaftsteuer nachzah-
len mussten.
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